
134 GeIwaI'01H8'iI"'Jnua - NOIIIIUIId .... zIpte T_ 

wegenlbrermi1itantenAktionen, die zur etlmischen Sliuberung Resolution 1514 (XV) der Generalversammlung vom 
der Schutzzonen der Vereinten Nationen gefflhrt haben. und 14. Dezember 1960 mit der Erldiirung lIher die Gewiibrung der 
wegen lbrer konstanten Weigerung. den clnsc:blllgigen Resolu- Unabhängigkeit an kolonia\e Llinder und Völker. 
tionen des Sicherheitsrats Folge zu leisten; 

5. bekrliftlgt Ihre Unte1WlfJtzung fIIr den Grundsatz, 
wonach alle in den serbisch kontrollierten "!eilen Kroatiens 
unter Nötigung zustande gekommenen Erkilirungen oder 
Verpflichtungen. insbesondere soweit sie Grund und Boden 
sowie Vennögen betreffen, gilnzlich null und nichtig sind; 

6. bekrliftlgt das Recht aller Flüchtlinge und Vertriebe
nen aus dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien, mit Unter
stötzung der internutionalen Gemeinschaft in Sicherheit und 
Würde freiwillig an ihre Heimstlltten zurückzukehren. und 
stellt in dieser Hinsicht fest, daß die VoIkszllhlung von 1991 
die Grundlage fIIr die Ermittlung der demograpbischen 
Struktur der Republik Kroatien bildet; 

7. fordert nac1ubiJckllch, daß die Staatsgewalt der 
Republik Kroatien im gesamten Hoheitsgebiet Kroatiens 
wiederhergestellt wird, und fordert außerdem nachdrOcklich, 

. daß die Menschenrechte und die Rechte der Minderhclten in 
dem Hoheitsgebiet Kroatiens. so auch das Recht auf Autono
mie im Einklang mit der Verfassung der Republik Kroatien 
und den anerkannten intemationalen Notmen auf das genaue
ste geachtet und Anstrengungen untemommen werden, WB im 
Rahmen der Internationalen Konferenz über das ehemalige 
Jugoslawien eine politische Lösung herbeizufOhren; 

8. fordert die gegenscltige Anerkennung der Republik 
Kroatien und der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro) innerhalb lbrer bestehenden intemationa\ an
erkannten Grenzen; 

9. spricht der Schutztruppe der Vereinten Nationen Ihre 
Anerkennung aus fIIr ihre kontinuierlichen Bemühungen bei 
der Wahrnehmung lbrer Aufgaben im Hoheitsgebiet der 
Republik Kroatien und unterstreicht in diesem Zusammenhang 
die wichtige Rolle, die ihr bei dem Friedensprozeß insgesamt 
und der erfolgreichen friedlichen Wiedereingliederung der 
serbisch kontrollierten Gebiete Kroatiens zukommt; 

10. fordert aqfienIem. daß die Waffenruhevereinbarungen 
im Hoheitsgebiet Kroatiens voll eingehalten werden. und 
spricht sich nachdrOckIich dafIIr aus, daß die direkten Ver
handlungen in enger Zusammenarbeit mit der lntemationalen 
Konferenz über das ehemalige Jugoslawien wiederaufgenom
menwerden; 

11. ersucht den Generalsekretlir. der Generalversamm\ung 
auf lbrer filnfzigsten Thgung einen umfassenden Bericht über 
die Durchfilhrung dieser Resolution vorzuIegen. 

83. Plenarsitzung 
9. Der.ember 1994 

49/44. Wesfsehara-Frage 

Die Generalversammlung. 

nach eingehender Behandlung der Westsabara-Frage, 

in Bekrt/ftl8Ullg des unverlloßerlichen Rechts aller Völker 
auf Selbstbestimmung und l.Tnabldlngigkeit gemäß den 
GnnWslltzen der Chatte der Vereinten Nationen und der 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48149 vom 10. Dezember 
1993. 

sowie unter Hinweis darauf. daß das Königreich Marokko 
und die Freute PopuIar pere Ia Liberaci6n de Saguie el-Hamra 
y de Rfo de Oro em 30. August 1988 den VorschIIIgen grund
slItzHch zugestimmt haben, die vom GenereIsekretlir der 
Vereinten Nationen und dem emtierenden Vorsitzenden der 
Versammlung der Staats- und Reglerungschefs der Organisa
tion der afrt1canisc:ben Einheit im Rahmen ihres gemeinsameu 
Gute-Dienste-Auftrags unterbreitet wurden. 

ferner unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheits
rats 621 (1988) vom 20. September 1988. 658 (1990) vom 
27. Juni 1990.690 (1991) vom 29. April 1991. 725 (1991) 
vom 31. Dezember 1991 und 809 (1993) vom 2. März 1993 
zur Westsabara-Frage, 

mit Genugtuung erInnemd an das lnktafltreten der Waffen
ruhe in Westsabara em 6. September 1991 im Einklang mit 
dem von den beiden Parteien akzeptierten Vorschlag des 
GeneraIsekretll 

im Hinblick auf die Resolution 907 (1994). die der Si
cherheitsmt em 29. März 1994 verebscbiedet hat, 

Kenntnis nehmmut von der Erkillrung. die der PrIIsident des 
Sicherheitsrats em 29. Juli 1994 abgegeben hat"'. 

mit Genugtuung Ober die Ernennung von Erik Jensen zum 
Stellvertretenden Sondetbeauftragten des Generelsekretärs fIIr 
Westsahara und die Fortschritte, welche die Identifizierungs
kommission der Mission der Vereinten Nationen fIIr das 
Referendwn in Westsabara unter seiner Leitung erzielt hat, 

betonend. wie wichtig und niltzlich die Wiederaufnahme 
der direkten GesprIIche zwischen den beiden genannten 
Parteien ist, demit ein K1ima geschaffen wird, das der zUgigen 
und wirksamen Umsetzung des Regelungsplans filrderlich ist, 

nach Prlifung des entsprechenden Kapitels im Bericht des 
Sondereusschusses fIIr den Stand der Verwirklichung der 
Erkilirung über die Gewlllmntg der Unabhängigkeit an 
kolonia\e Llinder und VÖlker"'. 

:wwIe nach Prtjfung des Berichts des Generelsekretärs8
'. 

1. nimmt mit DDIIk KenntnIs von dem Bericht des Gene
raIsekretärs; 

2. wIlrdigt die Meßnehmen des Generalsekretllrs und des 
Personals der Mission der Vereinten Nationen fIIr das Referen
dwn in Westsehara mit dem Ziel. die Westsabara-Frage durch 
die Umsetzung des RegelungspIans beizuIegen; 

3. bekundet erneut ihre Unte1WlfJtzung fIIr die weiteren 
Bemühungen des GeneraIsekretli um die Abhaltung eines 
von den Vereinten Nationen in Zusammenarbeit mit der 
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Organlsation der afrikanischen Einheit orgauisierten und unter Hinweis auf illre Resolutionen 1514 (XV) vom 
Oberwachten Selbstbestimmungsreferendums des Volkes von 14. Oezember 1960 und 1541 (XV) vom 15. Dezember 1960, 
Westsabara im BiDklang mit den Resolutionen des Sicherheits
rats 658 (1990) und 690 (1991), mit denen der Rat den 
RegelungsplnD fIIr Westsabsml verabschiedet hat; 

4. erkliirt erneut, daß das Ziel, dem alle zugestimmt 
haben, die AbbaItung eines von den Vereinten Nationen in 
Zusammenarbeit mit der OrganisatIon der afrikanischen 
Einheit und ohne militllrische oder administrative BiDscbrlln
kung orgauisierten und durchgefUhrten Referendums des 
Volkes von Westsabara im Einklang mit dem Regelungsplan 
ist; 

5. schUeßt sich der Erklärung des Präsidenten des 
Sicherheitsrats vom 29. Juli 1994 an, in der der Rat unter 
anderem die Fortschritte he~t hat, die in bezug auf die im 
Bericht des GeneralsekreUir angesprochenen Fragen bislnDg 
auf dem Weg zur Umsetzung des Regelungsplans erzielt 
wurden, insbesondere die Arbeit der Identifizienmgskommis
sion und die Bemllbungen des Stellvertretenden Sonder
beauftragten des Generalsekretärs gemäß Resolution 907 
(1994) gelobt hat und die beiden Parteien nachdrücklich 
uofgefOldert hat, mit dem Generalsekretllr und der Mission der 
Vereinten Nationen fIIr das Referendum in Westsabara auch 
weiterhin zusammenzoarbeiten, um die möglichst baldige 
Umsetzung des Regelungsplans sicherzuste11en; 

6. gibt der Hojfnung Ausdruck, daß die direkten Ge
sprilche zwischen den beiden Parteien in KfIrze wieder
aufgenommen werden, damit ein Klima geschaffen wird, das 
der zflgigen und wirksamen Umsetzung des Regelungsplans 
fllrderlich ist; 

7. ermcht den Sonderausschuß fIIr den Stand der 
Verwirklichung der Erklärung Ober die Gewllbrung der 
UnabhiiDgigkeit an koloniale Länder und Völker, die Lage in 
Westsahara unter Ber6cksichtignog des vonstatten gehenden 
Referendumsprozesses weiter zu behandeln und der General
versammlung auf ihrer fllnfzigsten 'Thgung darllber Bericbt zu 
erstatten: 

8. bittet den Generalsekretär, der GeneralversammIung 
auf ihrer filDfzigsten 'Thgung einen Bericht Ober die Durch
fOhrung dieser Resolution vorzu1egen. 

83. Plenarsitvmg 
9. Dezember 1994 

49/45. Neukaledonlen-Frage 

Die Generalversammlung, 

ntlCh Behandlung der Neokaledooien-Frage, 

ntlCh Priifung des Neokaledonien betreffenden Kapitels im 
Bericht des Sonderausschusses fIIr den Stand der Verwirkli
chung der Erk1lIrung Ober die Gew!lbrung der UnabhiiDgigkeit 
an koloniale Länder und Völker"', 

In Bekrilftigung des in der Charta der Vereinten Nationen 
verankerten Rechts der Völker auf Selbstbestimmung, 

.. 8119941819; _I.!Q/cItllRecords qfthe Seeurity Cmmdl, Fony-ninth 
YeaI', SupplementforJuly, Augustand September 1994. 

feststellend, daß die positiven Maßnabmen wichtig sind, 
welche die französischen Behörden in Zusammenarbeit mit 
allen 'ThiIen der Bevölkerung in NeukaiPAlonien treffen und die 
daraof gerichtet sind, die politische, wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung in dem Gehiet zu fIIrdern, einschließlich Maß. 
Dalunen auf dem Gebiet des Umweltschutzes und MaßDalunen 
zur Beklimpfung des Drogemnißbraucbs und des Drogen
handels, um so einen Rahmen fIIr die friedliche Fortentwick
lung des Gehiets bis hin zur Selbstbestimmung zu schaffen, 

sowie in diesem Zusammenhang feststellend. daß eine 
ausgewogene wirtschaftliche und soziale Entwicklung sowie 
der weitere Dialog zwischen den beteiligten Parteien in 
Neokaledonien bei der Vorbereitang des Selbstbestimmungs
aktes Neukaledoniens wichtig sind, 

unter Begrq{Jung des Ausbaus des ÜbeJ:prOfungsprozesses 
der Abkommen von Matignon durch eine hllufigere Ein
berufung von Koordinierungstagungen, 

mit BefrIedIgung Kenntnis nehmend von der IDtensivierung 
der Kontakte zwischen Neokaledonien und den Nachbnrllln
dem der Region des Södpazifik, 

1. fordert alle Parteien ntlChdriJckllch auf, im Intel elle 
aller Einwohner Neukaledoniens und unter Zugrundelegnog 
des 'positiven Ergebnisses der HalbzeitDberprflfung der 
Abkommen von Matignon ihren Dialog im Geiste des Einver
nehmens fortzufIIbten; 

2. bittet alle beteiligten Parteien, auch weiterhin einen 
Ralunen fIIr die friedliche Frutentwicklung des Gebiets bis hin 
zu einem Akt der Selbstbestimmung zu begönstigen, der alle 
Wahlmöglicbkeiten eröffnet und der die Rechte aller Neokale
donier schOtzt, gemäß dem Buchstaben und dem Geist der 
Abkommen von Matignon, die auf dem Grundsatz aufbauen, 
daß es Sache der Einwohner Neokaledoniens ist, zu wählen, 
wie sie ihr SchickBaI gestalten wollen; 

3. begrqpt die Maßnalunen, die ergriffen worden sind, 
um die Wl11schaft Nel1ka1edoniens in allen Bereichen zu 
stärken und zu diversifizieren, etwa durch die InbetriebnaIuDß 
des neoen Nickel-Bergwerks durch die Soci6t6 m6tallurgique 
de nickel in Kopeto und die Einrichtung neuer Aquakoltur
Projekte, und befllrwortet im Einklang mit dem Geist der 
Abkommen von Matignon weitere dernrtige Maßnabmen; 

4. ,begrqpr außerdem die Bedeotong, die die Vertrags
parteien der Abkommen von Matignon größeren Fortschritten 
auf den Gebieten Wohnungswesen, Bescbllftignog, Aus
bildung, Bildung und Gesundheitsfllrsorge in Neokaledonien 
beimessen; 

5. anerkennt den Beitrag des melanesischen Kulturzen
trums zum Schutz der einheimischen Koltor von Neokaledo
nien; 

6. n/mml Kenntnis von den positiven Initiativen zum 
Schutz der natilrlichen Umwelt Nenkaledoniens, namentlich 
von der Opetation "Zon6co", deren Auftrag darin besteht, die 
Meeresressoorcen iDnerbaIb der Wl11schaftszone Neokaledo
niens kartographisch zu erfassen und zu evaluieren; 

7. anerkennt die engen Verbindungen zwischen Neokale
donien und den Völkern des Södpazifik sowie die positiven 




